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1. Handels= und Gewerbe=Wesen.

Das durch die Bekanntmachung vom 4. Jannar 1887 (Central-Blatt S. 1) veröffentlichte Verzeichniß
der in Preußen gebildeten Weinbaubezirke wird dahin abgeändert, daß der Weinbaubezirk Erfurt (Nr. 7)

3 den Stadtkreis Erfurt und die Landkreise Erfurt, Langensalza, Weißensee und Eckartsbergaumfaßt.
Berlin, den 11. April 1891.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: v. Rottenburg.

2. Kolonial-Wesen.

Dem Kommissariats-Sekretar Brandeis in Jaluit ist auf Grund des §. 4 des Gesetzes, betreffend die
Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R.G.Bl. 1888 S. 75), der Kaiserlichen Verordnung vom
4. Mai 1886 und des §. I des Gesetzes vom 4. Mai 1870 für die Dauer seiner Vertretung des Kaiser-
lichen Kommissars die Ermächtigung ertheilt worden, im Schutzgebiet der Marschall-Inselu bürgerlich
gültige Eheschließungen bezüglich aller Personen vorzunehmen, welche nicht Eingeborene sind, und die
Geburten, Heirathen und Sterbefälle derselben zu beurkunden.
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